
I n der Verordnung über Trinkwas­
ser und über Wasser für Lebens­
mittelbetriebe (Trinkwasserver­

ordnung, kurz: TrinkwV) aus dem 
Jahre 1986 waren die zur Trinkwas­
seraufbereitung zugelassenen Zusatz­
stoffe in der damaligen Anlage 3 ge­
regelt [1]. Dabei wurden nur Stoffe 
betrachtet, die in das Wasser dosiert 

werden und deren Konzentration im 
Trinkwasser bestimmt werden kann. 
Die Aufbereitung zum Zweck der Ent­
härtung beispielsweise durch Ionen­
austausch war damals direkt im Ver­
ordnungstext in § 5 geregelt. Durch 
die Richtlinie 98/83/EG des Rates 
über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch [2] musste 

damals auch die deutsche Trinkwas­
serverordnung überarbeitet werden. 
So trat am 1. Januar 2003 die Verord­
nung zur Novellierung der Trinkwas­
serverordnung 2001 in Kraft. In dieser 
novellierten Verordnung wurden Auf­
bereitungsstoffe und Desinfektions­
verfahren in einem separaten Paragra­
fen (§ 11) berücksichtigt. Gemäß die­

Enthärtungsanlagen: 
Kationenaustauscher entsprechen §-20-Liste der Trinkwasserverordnung

Kationenaustauscher werden nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik seit über 30 Jahren in Enthärtungs-
anlagen in der Trinkwasserinstallation eingesetzt. Das hierfür verwendete Harz war bislang im Anwendungshinweis 
der Liste der Aufbereitungsstoffe des Umweltbundesamtes (UBA) aufgeführt. Mit einer Studie, die vom TZW: DVGW-
Technologiezentrum Wasser erstellt wurde, ist nun das Antragsverfahren der figawa zur Aufnahme des Aufbereitungs-
stoffes in die §-20-Liste des UBA positiv abgeschlossen. Das starksaure Kationenaustauscherharz mit Sulfonsäure-
gruppen in Natriumform wird somit im Rahmen der nächsten Änderung der §-20-Liste aufgenommen werden.
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Abb. 1: Einsatz von 
Enthärtungsanlagen in der 
Trinkwasserinstallation
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sem § 11 dürfen zur Aufbereitung des Wassers 
für den menschlichen Gebrauch nur Stoffe ver­
wendet werden, die vom Bundesministerium 
für Gesundheit in einer Liste im Bundes­
gesundheitsblatt bekannt gemacht werden. Die 
Liste enthielt für die Stoffe Angaben zu Rein­
heitsanforderungen, zum Verwendungszweck, 
zur zulässigen Zugabemenge und zu zulässigen 
Höchstkonzentrationen von im Wasser verblei­
benden Restmengen und Reaktionsprodukten. 
In der Verordnung wurde geregelt, dass diese 
Liste vom Umweltbundesamt (UBA) geführt 
wird [3]. 

Entsprechend der Verordnung hat das Umwelt­
bundesamt 2002 erstmalig die Liste der Auf­
bereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren 
gemäß § 11 TrinkwV 2001 veröffentlicht [4]. 
Darin wird ausgeführt, dass nur solche Aufbe­
reitungsstoffe verwendet werden dürfen, die 
notwendig sind, um spezifische Aufbereitungs­
ziele zu erreichen. Hierbei wird explizit auch 
die weitergehende Aufbereitung zu technischen 
Zwecken durch Enthärtung genannt. Da damals 
Ionenaustauscher zum Zwecke der Enthärtung 
in die Liste, Teil 1b (Aufbereitungsstoffe, die 
als Feststoffe eingesetzt werden) nicht aufge­
nommen wurden, findet sich in der Bekannt­
machung des Bundesministeriums für Gesund­
heit zur ersten Fassung der Liste der Aufberei­
tungsstoffe und Desinfektionsverfahren folgen­
der genereller Hinweis: „Der Einsatz von (nicht 
gelisteten) Ionenaustauschern, Membranen 
und anderen Filtermaterialien (z. B. Füllkör­
per, natürliche Sande für die Langsamsandfil­
tration) zur Aufbereitung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch kann auch weiterhin 
nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, 
dass keine Verunreinigungen aus Membranen, 
Ionenaustauschern oder anderen Filtermateria­
lien in das aufbereitete Wasser übergehen, die 
eine vermeidbare oder unvertretbare Auswir­
kung auf die Gesundheit und Umwelt haben.“ 
Mit der 22. Änderung der Liste der Aufberei­
tungsstoffe und Desinfektionsverfahren (De­
zember 2020) wurde folgende Neufassung an­
gekündigt: „Die Regelung zum weiteren Einsatz 
von Ionenaustauschern, die vor Inkrafttreten 
der Liste in Betrieb waren, wird ab 01.01.2023 
entfallen. Für die Möglichkeit einer Weiter­
verwendung der Ionenaustauscherharze, die 
vor Inkrafttreten der Liste in Betrieb waren, 
ist eine rechtzeitige Antragstellung beim Um­
weltbundesamt (UBA) notwendig“ [5]. Mit 
der 23. Änderung der Liste der Aufbereitungs­
stoffe und Desinfektionsverfahren (Dezem­
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ber  2021) wurde diese Frist auf den 
1. Januar 2025 verlängert [6]. In der 
Bekanntmachung und Neufassung der 
Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe 
und Desinfektionsverfahren nach § 20 
der Trinkwasserverordnung (Janu­
ar 2023) wurde dies ebenfalls so aus­
gewiesen [7]. Mittlerweile hat das 
Umweltbundesamt eine Ankündigung 
zum befristeten weiteren Einsatz von 
Ionenaustauschern, Membranen, Kalk­
schutzgeräten und Filtermedien be­
kannt gegeben (Januar 2024) [8].

Aufgrund der Ankündigung des UBA 
vom Dezember 2020 hatte die figa­
wa e. V. im Jahr 2020 beim Umwelt­
bundesamt einen Antrag zur Aufnah­
me des Aufbereitungsstoffes „Stark­
saures Kationenaustauscherharz mit 
Sulfonsäuregruppen in Natriumform“ 
gestellt.

Erweiterte Wirksamkeitsprüfung

Gemäß der zum Zeitpunkt der An­
tragsstellung gültigen Geschäftsord­
nung sind bei Neuaufnahme oder Än­
derung des Einsatzzweckes eines Auf­
bereitungsstoffes die Wirksamkeit und 
die Eignung des im Antrag aufgeführ­
ten Aufbereitungsstoffes für den jewei­
ligen Verwendungszweck sowie eine 
Bewertung von Gesundheits- und Um­
weltbelastungen z.  B. durch eine er­
weiterte Wirksamkeitsprüfung nach­
zuweisen [9]. Da es sich bei dem hier 
betrachteten Aufbereitungsstoff weder 
um einen neuen Stoff noch um einen 
neuen Aufbereitungszweck handelt, 
wurde im Rahmen eines Startgesprä­
ches zwischen Antragsteller, Gutach­
ter und UBA eine angepasste Vorge­
hensweise diskutiert und abgestimmt. 
So wurde folgender Verfahrensablauf 
vereinbart:

•	 Für die Bewertung der Wirksamkeit 
des Aufbereitungsstoffes sind u.  a. 
die Messergebnisse aus den Baumus­
terprüfungen von Enthärtungsanla­
gen nach DIN 19636-100 zusammen 
mit DIN EN 14743 auszuwerten. 

•	 Für Aussagen zu Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit wird 
auf die Auswertung der Prüf-/Mess­
ergebnisse, Daten zu Migrationsver­

suchen und mikrobiologischen Para­
metern bei Baumusterprüfungen der 
Enthärtungsanlagen sowie zusätzli­
che Erhebungen aus der Praxis zum 
Nachweis des hygienegerechten Ein­
satzes und Betriebs zurückgegriffen. 

•	 Zur Bewertung der Auswirkungen 
des Aufbereitungsstoffes auf die 
Umwelt sind die Entsorgungsanfor­
derungen seitens der Hersteller und 
die Abfallverzeichnis-Verordnung zu 
betrachten. Ebenso ist die Salzfracht, 
die zur Regeneration der Ionenaus­
tauscherharze verwendet wird, plau­
sibel abzuschätzen und zu anderen 
Emittenten in Bezug zu setzen.

Darauf basierend hat das TZW: 
DVGW-Technologiezentrum Wasser 
eine technisch- wissenschaftliche Ex­
pertise ausgearbeitet, die nachfolgend 
zusammenfassend vorgestellt wird. 

Kationenaustauscher zur Ent-
härtung von Trinkwasser

Wirksamkeit
Die seit Jahren bestehende Anwen­
dung von starksauren Kationenaustau­
schern für die Enthärtung von Trink­
wässern spiegelt sich in der DIN 19633 
(2013) wider, die als allgemein an­
erkannte Regel der Technik techni­
sche Lieferbedingungen für Ionen­
austauscher, Adsorberharze und Hy­
bridadsorber zur Wasseraufbereitung 
definiert [10]. In dieser sind auch An­
forderungen an stark saure Ionenaus­
tauscher mit Sulfonsäuregruppen in 
der Natriumform zur Verminderung 
der Calcium- und Magnesiumkonzen­
trationen festgelegt.

In der Anwendungspraxis lässt sich die 
generelle Wirksamkeit des betrachte­
ten Aufbereitungsstoffes u.  a. durch 
dessen Einsatz in Geschirrspülmaschi­
nen belegen. Beispielhaft wird eine Ge­
brauchsanweisung für Geschirrspül­
maschinen wie folgt zitiert: „Um gute 
Spülergebnisse zu erreichen, benötigt 
der Geschirrspüler weiches (kalk­
armes) Wasser. (…) Wasser mit einer 
Wasserhärte über 4 °dH muss deshalb 
enthärtet werden. Das geschieht in der 
eingebauten Enthärtungsanlage auto­
matisch. (…) Die Enthärtungsanlage 

benötigt dafür Regeneriersalz“ [11]. 
Die Regeneration erfolgt also mit einer 
gesättigten NaCl-Lösung.

Darüber hinaus werden in Gegenden 
mit vergleichsweise harten Trinkwäs­
sern seit Jahrzehnten oft Enthärtungs­
anlagen in der Trinkwasserinstallation 
eingesetzt, bei denen ein stark saurer 
Kationenaustauscher verwendet wird. 
Die Regeneration erfolgt nach dem 
gleichen Prinzip wie in Geschirrspül­
maschinen. Diesem Umstand trägt 
die im Jahr 1988 erstmals erschienene 
Normenreihe DIN  1988 „Technische 
Regeln für die Trinkwasser-Installa­
tion“ Rechnung. So wird in DIN 1988, 
Teil 2 ausgeführt, dass Enthärtungs­
anlagen zur Vermeidung von Stein­
bildung in die Trinkwasserinstallation 
eingebaut werden können. Mittlerwei­
le wurde diese Norm in die DIN 1988-
200 überführt. Diese legt fest, dass 
Enthärtungsanlagen in der Trinkwas­
serinstallation den Normen DIN EN 
14743 und DIN  19636-100 entspre­
chen müssen [12–15]. Im Gutachten 
wurde die Wirksamkeit der Kationen­
tauscher zusätzlich mit den Ergebnis­
sen aus den Baumusterprüfungen von 
Enthärtungsanlagen der letzten zehn 
bis 15 Jahren zur Härteverminderung 
deutlich dargestellt.

Gesundheitliche Unbedenklichkeit
Bezüglich der gesundheitlichen Unbe­
denklichkeit sind die Aspekte Abgabe 
von Stoffen aus dem Ionenaustauscher­
harz, Abgabe von Natriumionen durch 
den Ionenaustausch Calcium/Magne­
sium – Natrium und Veränderung der 
mikrobiologischen Parameter nach der 
Enthärtung zu berücksichtigen.

Für Ionenaustauscher gibt es bislang 
seitens des UBA keine konkretisieren­
den Anforderungen analog der UBA-
Bewertungsgrundlage für Kunststoffe 
und andere organische Materialien 
(KTW-BWGL) [16]. Aufgrund dieser 
Regelungslücke werden Ionenaustau­
scher für den Einsatz im Trinkwasser 
nach den Positivlisten für den Lebens­
mittelbereich bewertet. Diese sind in 
der Resolution ResAP (2004) 3 fest­
gelegt [17]. Ebenso sind Anforderun­
gen an die Qualität von Ionenaustau­
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schern zur Wasseraufbereitung in der 
DIN 19633 definiert [10]. Neben den 
Anforderungen an die maximale Ab­
gabe an organisch gebundenem Koh­
lenstoff (TOC) wird darin Folgendes 
festgelegt: „Bei der Prüfung nach Re­
solution ResAP (2004) 3, ist die Mig­
ration von mit einem SML-Wert (Spe­
cific Migration Limit) belegten Harz­
komponenten zu bestimmen, wobei 
ein 20tel des SML-Wertes nicht über­
schritten werden darf.“ Dies entspricht 
der allgemein akzeptierten Vorgehens­
weise zur Übertragung von SML-Wer­
ten des Lebensmittelbereiches auf den 
Trinkwasserbereich und ist so auch ge­
nerell in der KTW-BWGL, Kapitel 4.2 
beschrieben [16]. Für die Ionenaus­
tauscherharze, die in Enthärtungsan­
lagen eingesetzt werden, liegen durch­
gängig entsprechende Eignungsnach­
weise vor.

Gemäß der Funktion des Neutralaus­
tausches der Härtebildner Calcium 
(Ca²⁺) und Magnesium (Mg²⁺) gegen 
Natrium (Na⁺) gibt der Aufbereitungs­
stoff Natriumionen ab (Abb. 2). Die 
Natriumabgabe ist dabei abhängig von 
der Härteverminderung, d. h., je mehr 
Calcium- und Magnesiumionen gegen 
Natriumionen ausgetauscht werden, 
desto höher ist die Konzentration an 
Natriumionen im enthärteten Wasser. 
Da Calcium- und Magnesiumionen 
zweiwertige und Natriumionen ein­
wertige Ionen sind, werden pro mmol 
Calcium- bzw. Magnesiumionen zwei 
Millimol (mmol) Natriumionen abge­
geben. Somit entspricht eine Härtever­
minderung von 1 °dH (0,179 mmol/l 
CaO) einer Abgabe von 8,2  mg 
Natriumionen. Der Grenzwert für Na­
trium ist in der Trinkwasserverordnung 
als Indikatorparameter mit 200  mg/l 

festgelegt. Bei einem Wasser mit einer 
extrem hohen Gesamthärte von bei­
spielsweise 35  °dH und einem Nat­
riumgehalt von beispielsweise 15 mg/l 
darf also eine Härteverminderung von 
maximal 22  °dH vorgenommen wer­
den, um die Anforderungen der Trink­
wasserverordnung bezüglich des Nat­
riumgrenzwertes einzuhalten. Darauf 
wird in den Installations- und Betriebs­
bedingungen seitens der Hersteller von 
Enthärtungsanlagen hingewiesen.

Neben den Prüfungen zur mikrobio­
logischen Sicherheit im Rahmen der 
Baumusterprüfungen nach DIN 19636-
100 wurden im Rahmen des Gutach­
tens Enthärtungsanlagen untersucht, 
die in verschiedenen Objekten in Be­
trieb sind. Da die DIN 19636-100 auch 
Anforderungen für eine regelmäßige 
Zwangsdesinfektion vorgibt, wurde 

Harz

Natriumionen

Calciumionen

Magnesiumionen

Hartes Wasser

Weiches Wasser

Salzlösung

Abwasser

Ausgangsposition Betrieb Regeneration

Harz HarzHarz

Abb. 2: Funktionsweise des Kationenaustauscherharzes zur Härteverminderung

B

Besuchen Sie uns online: shop.wvgw.de

Qu
el

le
: G

rü
nb

ec
k 

Gm
bH

53energie | wasser-praxis  6+7/2024



im Rahmen dieser Feldversuche bei ausgewähl­
ten Anlagen zusätzlich untersucht, ob der Des­
infektionsschritt auch nach vielen Jahren des 
Betriebs noch funktionsfähig ist. In Tabelle 1 
sind die im Rahmen des Feldversuchs in ver­
schiedenen Objekten untersuchten Enthär­
tungsanlagen inklusive der untersuchten Para­
meter aufgelistet und in Tabelle 2 findet sich die 
zusammenfassende Ergebnisübersicht. Damit 
wird belegt, dass die Enthärtungsanlagen aus 
mikrobiologischer Sicht hygienisch sicher sind.

Auswirkungen auf die Umwelt
Im Rahmen der Baumusterprüfung wird die 
Wirksamkeit der Besalzung geprüft und in 
DIN EN 14743 ist festgelegt, dass je Kilogramm 
des während einer Regeneration verwendeten 
Salzes mindestens eine Austauschkapazität von 
4 mol erzielt werden muss. Sowohl die Daten 
aus den Baumusterprüfungen als auch die 
Daten von in der Praxis betriebenen Enthär­

tungsanlagen zeigen, dass die Austauschkapa­
zität üblicherweise deutlich darüber (und zwar 
zwischen 5 und 6 mol) liegt. Zur Abschätzung 
der Salzfracht wurden folgende Grundlagen ge­
wählt [18]:

•	 Gemäß einer vom Bundesverband Schwimm­
bad & Wellness e. V. veranlassten Erhebung 
sind bundesweit ca. 520.000 Enthärtungs­
anlagen in Betrieb. Diese Erhebung datiert 
aus dem Jahre 2019 und umfasst den Zeit­
raum von 2010 bis 2019.

•	 Die durchschnittliche Personenzahl pro 
Haushalt wird mit drei Personen und einem 
Wasserverbrauch von 123 Liter pro Tag und 
Person angesetzt.

•	 Für die Berechnung der Salzfracht wurde 
pro Kilogramm eingesetzten Salzes eine Aus­
tauschkapazität von 4 mol verwendet. Setzt 
man die Mindestkapazität von 4 mol an, wird 
zur Verminderung von 1 °dH 44,575 mg Salz 

Anlage-
Nr.

Datum 
Probe-
nahme

Hersteller
Enthärtungs-
anlage

Datum 
Inbetrieb-
nahme

Chlor-
messung

Ps.a. KBE 22 °C 
KBE 36 °C

AOC

I 18.01.2022 H1-4 10/2021 ja ja ja ja

II 18.01.2022 H1-6 03/2012 ja ja ja ja

III 18.01.2022 H1-4 03/2015 ja ja ja nein

IV 18.01.2022 H1-4 10/2016 ja ja ja nein

V 18.01.2022 H1-7 10/2009 ja ja ja ja

VI 25.01.2022 H1-8 11/2020 nein ja ja nein

VII 25.01.2022 H1-4 06/2018 nein ja ja nein

VIII 25.01.2022 H1-8 11/2019 nein ja ja nein

IX 08.02.2022 H1-5 09/2019 nein ja ja nein

XI 08.02.2022 H1-8 02/2021 nein ja ja nein

XII 08.02.2022 H1-8 11/2019 nein ja ja nein

XII 08.02.2022 H1-8 01/2021 nein ja ja nein

XIII 08.02.2022 H1-8 01/2021 nein ja ja ja

XIV 08.02.2022 H1-5 12/2019 nein ja ja ja

XV 11.04.2022 H2-3 2020 nein ja ja ja

XVI 11.04.2022 H2-6 2020 nein ja ja nein

XVII 11.04.2022 H2-7 2019 ja ja ja nein

XVIII 11.04.2022 H2-7 2021 nein ja ja ja

XIX 11.04.2022 H2-7 2019 nein ja ja nein

Tabelle 1: Details zum mikrobiologischen Untersuchungsprogramm an 19 ausgewählten 
Enthärtungsanlagen, die in verschiedenen Wohnobjekten betrieben werden
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verbraucht. Gemäß den oben dargestellten 
Daten aus dem Praxisbetrieb ist damit be­
reits eine Überschätzung des Salzeintrages 
gegeben.

•	 Für ca. 7.000 betriebene Anlagen von drei 
verschiedenen Herstellern liegen online 
Daten zur Härteverminderung vor. Diese 
Daten wurden ausgewertet und es wurde eine 
Verteilungskurve berechnet. Die Daten bele­
gen, dass die so gewählte Stichprobe als aus­
reichend repräsentativ für die Grundgesamt­
heit angesehen werden kann.

•	 Mit den Daten für jede Anlage kann die Härte­
verminderung nachvollzogen werden. Damit 
kann die Gesamthärteverminderung für die 
ca. 7.000 Anlagen ermittelt werden, woraus 
sich der Salzverbrauch berechnen lässt.

•	 Durch eine lineare Extrapolation der Ergeb­
nisse für die ca. 7.000 Anlagen auf 520.000 
erfolgt dann die Berechnung des gesamten 
jährlichen Salzeintrages. 

Der damit ermittelte Salzeintrag wird zu ca. 
45.000 t pro Jahr berechnet. Um die Menge des 
abgeschätzten Salzeintrags bewerten zu kön­
nen, wird dieser in Bezug zu weiteren wesent­
lichen Salzeintragsmengen gesetzt, für die in 
einem gewissen Rahmen Daten verfügbar sind. 
Hierzu zählt u. a. der Einsatz von Streusalz so­
wie die Abschätzung des Eintrags aus Geschirr­
spülmaschinen und die vorherrschende Salz­
fracht im Rhein als Vergleichsmaß.

Gemäß einer Statistik über den Streusalzver­
brauch im Winterdienst auf deutschen Straßen 
im Zeitraum der Jahre 1992 bis 2010 liegt der 
Durchschnittswert pro Jahr bei 1,6 Mio. t Salz 
[19]. Der höchste Wert wurde im Jahr 2005 er­
reicht – in diesem Jahr wurden rund 3,5 Mio. t 
Streusalz benötigt. Darüber hinaus zeigt die 
Statistik, dass im Jahr  2019 ca. 41  Mio. Pri­
vathaushalte in Deutschland bestanden [20]. 
Geht man davon aus, dass ca. 80 Prozent der 

Anlage-
Nr.

Chlor 
[mg/l]

KBE 22 °C 
[in 1 ml]

KBE 36 °C 
[in 1 ml]

Ps.a. 
[in 100 ml]

AOC 
[µg/l]

vor nach** vor nach vor nach vor nach vor nach

I n.n.* 0,5 0 1 4 9 0 0 < 10 < 10

II n.n. 1,0 1 0 1 1 0 0 41 17

III n.n. 1,0 4 2 1 2 0 0 – –

IV n.n. 0,3 2 1 2 3 0 0 – –

V n.n. 1,2 2 1 0 8 0 0 < 10 < 10

VI – – 1 0 0 2 0 0 – –

VII – – 1 0 0 29 0 0 – –

VIII – – 0 1 0 14 0 0 – –

IX – – 1 2 1 2 0 0 – –

XI – – 0 0 0 1 0 0 – –

XII – – 0 0 2 23 0 0 – –

XII – – 0 1 1 20 0 0 – –

XIII – – 4 0 4 27 0 0 18 12

XIV – – 1 1 2 8 0 0 19 55

XV – – 7 2 5 7 0 0 13 21

XVI – – 1 6 1 97 0 0 – –

XVII n.n. 0,8 0 5 1 0 0 0 – –

XVIII – – 1 3 4 27 0 0 20 10

XIX – – 0 1 1 34 0 0 – –

* n.n.: nicht nachweisbar    ** Die Chlormessung nach der Anlage erfolgte während der Regeneration im Abwasser.  

Tabelle 2: Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungsreihe und der Chlormessungen
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Privathaushalte über eine Geschirr­
spülmaschine verfügen, wäre eine Zahl 
von ca. 33  Mio. Geschirrspülmaschi­
nen anzusetzen. Gemäß dem Betriebs­
handbuch eines ausgewählten Herstel­
lers wird der gewichtete jährliche Was­
serbrauch mit ca. 2,8 m3 pro Jahr ange­
geben. Dieser beruht auf der Annahme 
von 280 Standardreinigungszyklen 
[11]. Anhand dieser Daten ergäbe sich 
ein Jahresverbrauch von 92,4 Mio. m3. 
Geht man von einer mittleren Wasser­
härte von 15 °dH aus, die in der Ge­
schirrspülmaschine auf 4 °dH vermin­
dert wird, so ergibt sich ein jährlicher 
Salzeintrag von ca. 38.000  t. Dieser 
dürfte deutlich unterschätzt sein, da 
in Internetforen ein Salzverbrauch von 
den Verbrauchern von ca. 1 kg pro Mo­
nat und Spülmaschine angegeben wird. 
Damit würde sich ein Salzeintrag von 
ca. 400.000 t ergeben.

Vergleicht man zudem den abgeschätz­
ten Salzeintrag von 45.000 t pro Jahr 
allein mit der Salzfracht im Rhein, so 
zeichnet sich folgendes Bild ab: Für 
den noch industriell weitestgehend 
unbeeinträchtigten Rhein ergibt sich 
für das Jahr 2020 eine Salzfracht von 
320.000 t pro Jahr. An der Messstelle 
Köln – hier ist der Rhein bereits deut­
lich industriell beeinflusst – wird die 
Salzfracht im Jahr 2020 zu 3,5 Mio. t 
pro Jahr bestimmt [21].

Sowohl die Zahlen für den Salzver­
brauch im Winterdienst als auch für 
den abgeschätzten Salzeintrag aus Ge­
schirrspülmaschinen, die mit Ionen­
austauschern zur Härteverminderung 
betrieben und mittels Natriumchlorid 
regeneriert werden, und der Vergleich 
der Werte mit den Salzfrachten im 
Rhein 2020 zeigen, dass der Salzein­
trag aus der Regeneration des Aufbe­
reitungsstoffs starksaures Kationen­
austauscherharz mit Sulfonsäure­
gruppen in Natriumform zur Vermin­
derung der Härte im Trinkwasser im 
Gesamtkontext als weitestgehend ver­
nachlässigbar anzusehen ist.

Fazit

Der Aufbereitungsstoff starksaures 
Kationenaustauscherharz mit Sulfon­
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Die Autoren

säuregruppen in Natriumform wird 
seit Jahrzehnten zur Härtevermin­
derung in Enthärtungsanlagen in der 
Trinkwasserinstallation eingesetzt: 
So wird darauf bereits in der Trink­
wasserverordnung und in den tech­
nischen Regeln in den 1980er-Jahren 
verwiesen. Für die Enthärtungsanla­
gen gibt es ein allgemein anerkann­
tes technisches Regelwerk und Anla­
gen, die diese Anforderungen erfüllen, 
werden von der DVGW CERT GmbH 
zertifiziert [22]. Durch die Änderun­
gen der gesetzlichen Regelungen war 
es erforderlich, Kationenaustauscher 
für Enthärtungsanlagen als Aufberei­
tungsstoff in die Liste des UBA für 
Aufbereitungsstoffe aufzunehmen. Da 
das Verfahren des UBA für bereits seit 
vielen Jahren eingesetzte Stoffe nur 
eingeschränkt geeignet ist, wurde ein 
Verfahrensablauf abgestimmt, der auf 
bestehenden Betriebsdaten und wei­
teren Erhebungen basiert. Das Verfah­
ren ist nun abgeschlossen. Im März 
2024 erging der Bescheid, dass der 
Aufbereitungsstoff bei der Änderung 
der nächsten §-20-Liste unter Berück­
sichtigung der gesetzgeberischen Pro­
zesse aufgenommen wird. Damit sind 
die Eignung, Wirksamkeit und Unbe­
denklichkeit für starksaure Kationen­
tauscher in Erhärtungsanlagen nach 
DIN  19636-100 und DIN EN 14743 
erneut nachgewiesen und bestätigt.� P
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